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Satzung zur dritten Änderung 
der Gebührensatzung zur Abwassersatzung (GebS)  

des Abwasserzweckverbandes Götzenthal vom 29.11.2017 
 

Aufgrund von § 63 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
der Neufassung vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), zuletzt geändert durch Artikel 55 des Gesetzes vom 
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.10.2012 (SächsGVBl. S. 562) und dem § 47 Abs. 2 i. V. m. § 6 
Abs. 1 und § 5 Abs. 4 Sächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. 
August 1993 (SächsGVBl. S. 815, ber. S. 1103), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 
2012 (SächsGVBl. S. 562) in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. 2005, S. 306), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 562) und in Verbindung mit 
§ 20 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) des 
Abwasserzweckverbandes Götzenthal vom 15. Dezember 2005 (veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal 
Nr. 8 am 28. Dezember 2005, Seite 2 bis 7), zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 05. Dezember 
2007 (veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal Nr. 19 am 22. Dezember 2007, Seite 2)  hat die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Götzenthal, nachfolgend AZV genannt, am 29.11.2017 
nachfolgende Satzung zur Dritten Änderung der Gebührensatzung zur Abwassersatzung (GebS) vom 17. 
Dezember 2003 (Freie Presse, Ausgabe vom 30. Dezember 2003, Seite 14), zuletzt geändert am 03. Dezember 
2012 (veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal Nr. 47 am 20. Dezember 2012, Seite 1 und 2) beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Die Gebührensatzung zur Abwassersatzung (GebS) vom 17. Dezember 2003 (veröffentlicht 
in der Freie Presse, Ausgabe vom 30. Dezember 2003, Seite 14), zuletzt geändert am 03. 
Dezember 2012 (veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal Nr. 47 am 20. Dezember 
2012, Seite 1 und 2) wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 7 Abs. 2 Pkt. 2 der bisherigen Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 

 
(2) Die Entsorgungsgebühr für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung 
 

2. sofern das Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet nicht durch ein Klärwerk 
gereinigt wird 
beträgt je m³ Abwasser 0,86 €. 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft. 
 
Meerane, den 29.11.2017 
gez. Prof. Dr. Ungerer (Verbandsvorsitzender) 
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Satzung zur zweiten Änderung 
der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben (Entsorgungssatzung – EntS –)  
des Abwasserzweckverbandes Götzenthal vom 29. November 2017 

 
 

Aufgrund von § 63 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
der Neufassung vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
09. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310, 319) und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. 
S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. November 2007 (SächsGVBl. S. 478) und der 
§ 47 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 Sächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
(SächsKomZG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 815, ber. S. 1103), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 07. November 2007 (SächsGVBl. S. 478, 483) in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 
(SächsGVBl. S. 418, ber. 2005, S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 07. November 2007 
(SächsGVBl. S. 478, 484) und in Verbindung mit der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) des Abwasserzweckverbandes Götzenthal vom 15. Dezember 2003 in der Fassung 
der 1. Änderungssatzung vom 05. Dezember 2007 hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Götzenthal, nachfolgend AZV genannt, am 29. November 2017 nachfolgende Satzung zur Zweiten Änderung der 
Entsorgungssatzung (EntS) vom 17. Dezember 2003 (Freie Presse, Ausgabe vom 30.12.2003, Seite 13), zuletzt 
geändert am 05. Dezember 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal Nr. 19 am 22. Dezember 2007, 
Seite 2 und 3) beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Die Entsorgungssatzung (EntS) vom 17. Dezember 2003, veröffentlicht in der Freien Presse, Ausgabe 
vom 30.12.2003, Seite 13,  die zuletzt durch Artikel 1 der Ersten Änderungssatzung vom 05.12.2007 
(veröffentlicht im Amtsblatt des AZV Götzenthal Nr. 19 am 22. Dezember 2007, Seite 2 und 3) 
geändert worden ist,  wird wie folgt geändert: 

 
 

1. Der § 5 Abs. 1 der bisherigen Entsorgungssatzung erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 5 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

(1) Die Entsorgung des Schlammes aus Kleinkläranlagen mit biologischer 
Reinigungsstufe und des Inhalts abflussloser Gruben erfolgt bedarfsgerecht, für alle 
anderen Anlagen und in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt sie regelmäßig oder 
nach Bedarf. Mindestens erfolgt die Entsorgung unter Berücksichtigung der 
Herstellerhinweise, der DIN 4261 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe bzw. der 
DIN EN 12566 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe sowie den Bestimmungen in 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Zeitpunkt oder mindestens 
in den in der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abständen. Die DIN und 
DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und beim Deutschen 
Patent- und Markenamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. 
Der Grundstückseigentümer und der sonst nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete haben 
dem AZV den Bedarf einer Entleerung der Anlage vor dem für die nächste Leerung 
festgelegten Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für geschlossene Gruben 
spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf einen Stand 50 cm unter Zulauf bzw. 
30 cm unter einer Schadstelle am Bauwerk angefüllt sind. 
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2. Der § 5 Abs. 3 der bisherigen Entsorgungssatzung erhält folgende neue Fassung: 
 

(3) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Fäkalschlammentsorgung ist, dass der 
Grundstückseigentümer oder der sonst nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete 
regelmäßig eine fachgerechte Schlammspiegelmessung durchführen lässt und dem 
AZV oder seinem Beauftragten den etwaigen Bedarf für eine Entleerung unverzüglich 
anzeigt. Erfolgt anlässlich der Wartung einer Kleinkläranlage eine 
Schlammspiegelmessung, so ist das Messprotokoll dem AZV unverzüglich 
zuzusenden. Wird keine Schlammspiegelmessung durchgeführt oder werden die 
Ergebnisse der Messungen nicht rechtzeitig nach Satz 1 bis 3 dem AZV mitgeteilt, so 
erfolgt eine regelmäßige Entsorgung. 

 
3. Der § 6 Abs. 3 der bisherigen Entsorgungssatzung wird folgendermaßen geändert: 
 

(3) Unverzüglich hat der Betreiber dem AZV die Inbetriebnahme einer neu gebauten oder 
nachgerüsteten Kleinkläranlage oder abflusslosen Grube schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige 
nach Satz 1 ist ein Nachweis des Bautyps und der Größe des Faul- bzw. Sammelraumes der 
Anlage, und sofern erforderlich, die wasserrechtliche Erlaubnis beizufügen. 

 
4. Der § 9 Abs. 1 der bisherigen Entsorgungssatzung erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 9 Gebührenhöhe 
(1) Die Benutzungsgebühr beträgt je m³ Abwasser, für die Teilleistung 

Entsorgung von Kleinkläranlagen    35,69 € 
Entsorgung von abflusslosen Gruben    26,04 €. 
Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, 
solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 
5. Im § 9 wird nach dem bisherigen Absatz 3 folgender Absatz 4 angefügt: 
 

(4) Die Gebühr für die Ableitung des vorgereinigten Abwassers aus Kleinkläranlagen in 
öffentliche Kanäle wird gesondert in der Abwassersatzung geregelt. 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
Meerane, den 29. November 2017 
gez. Prof. Dr. Ungerer (Verbandsvorsitzender) 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO): 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind, 
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen 

hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) Die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des 

Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen erfolgt auf der Internetseite des AZV Götzenthal: www.azv-goetzenthal.de. 


